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 Veröffentlicht am 19.01.2011

Norm

EO §37

WEG §16 Abs2

Rechtssatz

Ein zur Klageführung nach § 37 EO berechtigender Eingri4 in die Rechte eines Wohnungseigentümers liegt nicht vor,

wenn die Exekutionsbewilligung bloß die Wiederherstellung eines durch widerrechtlichen Eingri4 veränderten

Zustands der gemeinsamen Sache durch einen anderen Wohnungseigentümer zum Gegenstand hat.
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